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 Veröffentlicht am 26.09.2003

Norm

HGB §1 Abs2 Z7

VersVG §43 Abs1

Rechtssatz

Für den Begri  des Versicherungsagenten kann sinngemäß auf die De nition des selbständigen Handelsvertreters

zurückgegri en werden. Demnach umfasst der Begri  die ständige (verp ichtende) Betrauung durch einen

Versicherer mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Geschäften (Versicherungsverträgen) im Namen und für

Rechnung des anderen, wenn und soweit diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausgeübt wird. Ist aber der

Versicherungsvertreter oderVersicherungsagent grundsätzlich vom Begri  des Handelsvertreters umfasst, gibt es

keinen Grund, die Einstufung des Versicherungsagenten als Handelsvertreter und damit Betreiber eines

Grundhandelsgewerbes im Sinne des §1 Abs2 Z7 HGB abzulehnen.
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